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Vorlage — zur Kenntnisnahme —

gemäß Artikel 47 (1) der Verfassung von Berlin
über Verordnung über die Festsetzung
des Bebauungsplanes XII-95 für die Westtangente
zwischen Albrechtstraße, und Kieler Straße

im Bezirk Steglitz

Wir bitten, gemäß Artikel 47 (1) der Verfassung- von
Berlin die nachstehende, vom Senator für Bau- und Woh
nungswesen erlassene Verordnung zur Kenntnis zu nehmen:

Verordnung

über die Festsetzung des Bebauungsplanes XII-'Jö

für die- Westtungente. zwischen Albrechtstraße

und Kieler Straße im Bezirk Steglitz.

Vom 24. Mai 1962.

Auf Grund des § 17 Abs. 5 des Gesetzes über die städte
bauliche Planung im Lande Berlin (Planungsgesctz) vom
22. August 1949 in der Fassung vom 22. März 1956 (GVB1.
S. 272) in Verbindung mit § 174 Abs. 1 des Bundesbau
gesetzes vom 23. Juni 1960 (BGBl. I S. 341 / GVB1. S. 665)
wird verordnet:

Der Bebauungsplan XII-95 vom 7. Februar 1961 mit
Deckblatt vom 15. Mai 1962 für die Westtangente zwischen
Albrechtstraße und Kieler Straße im Bezirk Steglitz wird
festgesetzt.
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Die Urschrift des Bebauungsplanes kann beim Bezirks
amt Steglitz, Abteilung Bau- und Wohnungswesen, Amt
für Vermessung, beglaubigte Abzeichnungen des Bebau
ungsplanes können beim Bezirksamt Steglitz, Abteilung
Bau- und Wohnungswesen, Amt für Stadtplanung und
Bauaufsichtsamt, während der Dienststunden kostenfrei
eingesehen werden.

§ 3

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung
im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Nr. 1343
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&'xi'", 'Wi;'M0?M'' A- Begründung:
rß <• y^^r rj^liiii^yeranlaaäuBg des Planes

•^l.v'.DiBr^CfeltüngBberelch, der nach der vorbereitenden Bau-
Zivi^* Ieltplandngj!- 'Baunutzungsplan (ABl. 1961 3.742) - im

^f^gemlschten Gebletider Baustufe IV/3 mit einer zulässigen
'i$ä<.-'̂ 'GeachoßflÄchenzabJ von 1,2 liegt, setzt sich aus Gelände
Ä^iv,,.des;ehenialigen:i>Deutschan Reiches (Reichselsenbahnver-
Ji^Ä '̂mögeni.^Straßenland und6 PrivatgründatOckea zusammen.
^^^^fOi^A^itstküxiag' des Bebauungsplanes war erforderlich,
iXvv^:;>4um^'dle,Trasse der Westtangente im Bereich »wischen der
•\V "^^üUorechtfltraße und der Kieler Straße endgültig festzulegen.

"•-U%fr'?Cr '$*•'>*.':*'•' n: Inhalt des Planes ••• a. , -/£ $.: •
•J.'^WßilDer Straßenzüg ScMoßstraße-Rheinstraße-Hauptstraße
• y'$flind Potsdamer Straße kann, da er sich durch Kaufhäuser

• '»und repräsentative Läden zu einer Kaufstraße mit starkem
% t "<• Ortsverkehr entwickelt hat; den vom •Zehlendorfer Klee-
' V..v'blatt kommenden Fernverkehr der Bundesstraße 1 und

','••?;'"; Wdenf.Obergeordneten Verkehr aus den südwestlichen Vor-
'-•'•X'" Sorten-nicht mehr aufnehmen. Die anbaufreie und mit plan-
\|>),:'.;i^frelen Kreuzungen versehene Entlastungsstraße wird an
-vl'i..'̂ der rWannseebahn entlanggeführt und In Ihrem weiteren
. ':_•..T Verlauf nach Norden den Westrand der Innenstadt tan-
V.V.; gieren (Westtangente).

/:-. •-:• Durch den Bebauungsplan wurde das von der Albrecht-
'/;/ straße, der Düppelstraße, der Kieler Straße und dem Bahn-
' •' körper der Wannseebahn umgrenzte Gelände als Straßen-

.' / \land festgesetzt. Die viergeschossigen Wohngebäude Im
'+.\ j/Südteil sowie die überwiegend eingeschossige und gewerb-
••,.:* lieh genutzte Bebauung im Norden des Geltungsbereiches
; ; •'• müssen abgerissen werden.

Auf der im Eigentum Berlins, stehenden und als Wochen-
markt genutzten Fläche inmitten des PJangebletea ist be-

. »."' reits mit dem Bau der Westtangente, die in diesem Ab-
' : schnitt auf Stützen stehen soll, begonnen. worden.

. . i , Die in den Jahren 1889, 1898, 1904, 1908 und 1911 förm-
. ••'. lieh festgestellten bzw. durch Allerhöchste Cabineta-Ordre

festgesetzten Straßen- und Baufluchtlinien innerhalb des
. Geltungsbereiches wurden aufgehoben .und der . Planung

entsprechende Straßenbegrenzungslinien festgesetzt.

TTT. Verfahren

Der Bebauungsplan hat gemäß § 3 Abs. 1 des Planungs
gesetzes den Behörden und Dienststellen, deren Belange
berührt werden, zur Stellungnahme vorgelegen. Einwen
dungen wurden nicht erhoben.

Die Bezirksverordnetenversammlung des. Bezirks Steg
litz hat dem Bebauungsplan am.22. März 1961 zugestimmt.

Der Bebauungsplan hat gemäß § 17 Abs..3 des Planungs
gesetzes in der Zeit vom 18. April 1961 bis einschließlich
17. Mai 1961 zu jedermanns Einsicht ausgelegen.

. Während der Auslegungsfrist wurden folgende Einwen
dungen erhoben:.

a) Herr Dr. Gerhard Foerster, Rechtsanwalt und Notar,
. . für das Grundstück Albrechtstraße 129 . . '

mit Schreiben vom 17. Mal 1981 i

als Bevollmächtigter der Eigentümerin
. Frau Katharina Lohmann

•i' >\ ; o'k) Frau Elfriede Jensen
%4 yfA • als Eigentümerin für das Grundstück Am Markt 2
'•''X J$W mit Schreiben vom 16. Mai 1961

Berlin, den 28, Mai 1962

c) Die von der Deutschen Bundesbahn, Verwaltungssteile
Berlin, mit Schreiben vom 17. Mal 1Ö61 erhobenen Ein
wendungen (Verlegung der Straßenbegrenzungslinie
und Gestellung von Ersatzgelände) wurden nach
schriftlicher Erörterung mit Schreiben vom 8. Novem
ber 1981 zurückgenommen.

In der Einwendung zu a) wurde vorgebracht, daß Im
Bebauungsplan nicht erkennbar sei, inwieweit die Grund-
«tüeke von der Schnellstraße betroffen würden und eine

•Inanspruchnahme der unter der Schnellstraße liegenden
Flächen erforderlich sei.

Der' Einwendung Ist zu entnehmen, daß ein Interesse
an einer weiteren privaten Nutzung des unter der Hoch
straße liegenden Grundstücks besteht. •-

Von der Einwendenden zu b) wurde das gleiche Interesse
geltend gemacht; in vorgelegten Skizzen hat sie die Er
richtung von Läden unter der Hochstraße vorgesehen.

Zu beiden Einwendungen ist folgendes auszuführen:

Aus wirtschaftlichen Gründen muß der Wochenmarkt
(DUppelmarkt) unbedingt erhalten bleiben. Hierzu gehört
auf Grund baurechtlicher Vorschriften aber auch die An
legung von Einstellplätzen, die in unmittelbarer;^Nähe des
Marktes liegen müssen. Für diese Zwecke werden das
Grundstück Am Markt 2 in voller Größe und vom Grund
stück Albrecht3traße 129 eine Teilfläche benötigt. Ein-
anderweitige Unterbringung der Einsteilplätze ist wep
der im Geschäftsgebiet der Schloßstraße ohnehin beste>-
den erheblichen Parkraumnot nicht möglich.

Darüber hinaus müssen Bestandteile der offen .nen
Straßen hier untergebracht werden. Beim GrundstückAm
Markt 2 handelt es sich um die Stützen nebst Fundamenten
für die Hochstraße sowie einen Regenwassersarrimler, für
den auch oberirdisch ein Schutzstreifen freizuhalten ist..Auf
dem Grundstück Albrechtstraße 129 müssen die Treppen
anlagen zu der auf der Hochstraße befindlichen Autobus
haitestelle errichtet werden.

Aus den vorstehenden Gründen konnte den Vorschlägen
der Eigentümer, ihre Grundstücke . weiterhin privat zu
nutzen, nicht gefolgt werden. Die Einwendungen mußten
daher unberücksichtigt bleiben.

"B. Rechtsgrundlage:

Gesetz über die städtebauliche Planung im Lande, Berlin
(Planungsgesetz) vom 22. August 1949 in der Fassung
vom 22. März 1956 (GVB1. S. 272) in Verbindung mit § 174
Abs. 1 des Bundesbaugesetzes vom 23. Juni 1960 (BGBl. 1
S.341 / GVBI. S.665):

C. Haushaltsmäßige Auswirkungen:

Die Baukosten für den vom Bebauungsplan erfaßten
Straßenabschnitt sind in den Gesamtkosten für den Bau
der Westtangente, 8. Schnellstraßen-Bauabschnitt, von
Steglitz Schloßstraße bis Anschluß Schnellstraßenring (ein
schließlich Kleeblatt) über 119 000 000 DM enthalten. Ebenso
Bind in den Gesamtkosten von etwa 21 591 000 DM für den
Grunderwerb, die ab Rechnungsjahr 1960 beim Fachhaus
halt HUA B 67 00 HSt 8OÖ/803 nachgewiesen sind, die Grund
erwerbskosten für den innerhalb des Geltungsbereichs lie
genden Westtangentenabschnitt enthalten.
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Der Senat von Berlin

Dr. Kiel inger

Senator

für den Reg. Bürgermeister'

•. S chwedler
Senator

für Bau- und Wohnungswesen
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A. Begründung:

er»:

-i;i. *ASl#!'lS?5;^P,?l!Wl:.1'i:' • !lLii
Der GteltünifsbierelchJ-deT nach der vorbereitenden Bau-

leltplanung - ' Batoützurigspläri (ÄBl.'i961 S.742) - im
gemischten Gebiet der Baustufe IV/3 mit einer zulässigen
GeschoßfläöhenzahlVon"; 1,2 liegt, setzt sich aus Gelände
des ehemaligen ^Deutschen Reiches (Reichseisenbahnver
mögen), Straßenland und .6 Privatgrundstücken zusammen.

'Die AufsteÜung des Bebauungsplanes war erforderlich,
um die Trasse der Westtangente im Bereich zwischen der
Albrechtstraße und der Kieler Straße endgültig festzulegen.

. n..Inhalt,defl Planes

• Der Straßenzug SchiöÖätraße-Rheinstraße-Hauptstraße
und Potsdamer Straße kasriv daer eich durch Kaufhäuser
und repräsentative Läden:zu einer KaufStraße mit starkem

i; Ortsverkehr' entwickelt" hat, den 'vom Zehlendorfer Klee
blatt kommenden Fernverkehr der Bundesstraße 1, und

.den übergeordneten' Verkehr aus den südwestlichen Vor
orten nicht mehr aufnehmen. Die anbaufreie und mit plan-

> freien: Kreuzungen versehene Entlaatungsstraße wird an
i der Wannseebahn entlanggeführt und in ihrem weiteren'
•"• Verlauf:mäch Norden den Westrand der Innenstadt' tan«1

glerep, (Westtangente)._,

r .'../"'Durch: den Bebauungsplan wurde das von der Albrecht-
i straße,; der Düppelstraße; der Kieler Straße und dem Bahn

körper der Wannseebahn;: umgrenzte Gelände al8: Straßen-
)land festgesetzt. Die viergeschossigen .Wohngebäude im

Südteil sowie die überwiegend eingeschossige und gewerb
lich genutzte Bebauung im Norden des Geltungsbereiches
müssen abgerissen werden.r .., V.'., :..; • . -•"•' v,-•-'- ..-.•

;.!['.-.Auf der im Eigentum Berlins stehenden und als Wöcheh-
markt genutzten Fläche inmitten des Plangebietes ist be-

i reits mit dem Bau der Westtangente, die in diesem Äb-
! schnitt auf Stützen stehen soll, begonnen worden.: :':"'

Die in den Jahren 1839, 1898, 1904, J90S und 1911 förm
lich festgestellten bzw. durch Allerhöchste Cabinets-Ordre

•;festgesetzten Straßen- und Baufluchtlinien innerhalb des
»Geltungsbereiches wurden aufgehoben :und der Planung

entsprechende Straßenbegrenzungslinien festgesetzt.
nx v^.v.brra , j

HJ.. Verfahren
Bets

, Der Bebauungsplan hat gemäß § 3 Abs. 1 des Planungs
gesetzes den Behörden und-Dienststellen, deren Belange
berührt--werden; zur Stellungnahme vorgelegen. Einwen
dungen wurden nicht erhoben,

i Die Bezirksverordnetenversammlung des Bezirks Steg
litz hat dem Bebauungsplan am 22.: März 1961 zugestimmt.

Der Bebauungsplan, hat gemäß' j] 17 Abs. 3 des Planungs
gesetzes in der Zeit vom 18. April 1961 bis einschließlich
17- Mai 1961 zu jedermanns Einsicht ausgelegen.

Während der Auslegungsfrist wurden folgende Einwen
dungen erhoben: • ••• _,-'

a) Herr, Dr. Gerhard Foerster, Rechtsanwalt und Notar,
für das Grundstück .Albrechtstraße 129

...,...mit Schreiben vom,17. Mai 1961'." _*"'.'"•
I .;._• als Bevollmächtigter der Eigentümerin

Frau Katharina Lohmann

b) -Frau,Elfriede Jensen- ,_-•„- v;-> ;.;. y
als Eigentümerin für das Grundstück Am Markt 2 ,

mit Schreiben vom 16. Mai 1961

!:ii- ä. r.

.'S n

•: i •"

Herr i
°ii.- &•:

?.•; Z>:

Ü Be-.

Berlin, den 28. Mai 1962

c) Die Von der Deutschen Bundesbahn/ Ve^itfaltungsstelle
; f Berlin, mit Schreiben vorn17. Mal i96i erlipbenen Eln-
, Wendungen (Verlegung'der Straße'pbegrenzungslinie
: '. und; 'Gestellung1; Von: Ersatzgelände j 'würden nach

\.schriftlicherErörterung mit Schreiben vom 8. Novem-
, j ber ^961 zurückgenommein^ . c l2 >.T|

In der'Einwendung zu a) wurde vorgebracht, daß im
Bebauungsplan nicht erkennbar sei, inwieweit: die:' Grund
stücke von der Schnellstraße betroffen würden und eine
Inanspruchnahme der unter der Schnellstraße liegenden
Flächen erforderlich sei. -., .,,.(

Der Einwendung ist zu entnehmen;"'daß ' ein Interesse
an einer weiteren privaten Nutzung des unter der!Hoch
straße liegenden Grundstücks besteht. - ., ,. ,„,,

Von der Einwendenden zu b) wurde das* gleiche Interesse
geltend gemacht; in vorgelegten Skizzen'hat sie die Er
richtung von Läden unter der Hochstraße, vorgesehen.

Zu beiden. Einwendungen ist folgendes auszuführen:

Aus wirtschaftlichen Gründen muß der Wochenmarkt
(Düppelmarkt) unbedingt erhalten bleiben. Hierzu gehört
auf Grund baurechtlicher Vorschriften aber auch die An
legung von Einsteilplätzen, die in unmittelbarer Nähe des
Marktes liegen müssen. Für diese "Zwecke werden das
Grundstück Am Markt 2 in voller Größe und vom Grund
stück Albrechtstraße 129 eine Teilfläche benötigt. Ei""
anderweitige Unterbringung der Einsteilplätze ist weg
der im Geschäftsgebiet der Schloßstraße ohnehin beste»
den erheblichen Parkraumnot nicht möglich. '

Darüber hinaus müssen Bestandteile der äffen jnen
Straßen hier untergebracht werden: Beim Grundstück Am
Markt 2 handelt es sich um die Stützen riebst Fundamenten
für die Hochstraße sowie einen Regenwassersa'mmler, für
den auch oberirdisch ein Schutzstreifen freizuhalten ist. Auf
dem Grundstück Albrechtstraße 129;.'müssen die Treppen-
anlageh zu der auf der Hochstraße befindlichen Autobus
haltestelle errichtet werden. . •-/,..*.
. Aus den vorstehenden Gründen konnte• den Vorschlägen

der Eigentümer, ihre Grundstücke weiterhin•; privat zu
nutzen, nicht gefolgt werden. Die Einwendungen mußten
daher unberücksichtigt bleiben.

"B. Rechtsgrundlage:

• Gesetz über die städtebauliche Planungen» Lande Berlin
(Planungsgesetz) vom 22. August :1949 in der Fassung
vom 22. März 1956 (GVB1. S. 272) in Verbindung mit § 174
Abs. 1 des Bundesbaugesetzes vom 23. Juni 1960 (BGB1.1
S.341 / GVB1. S. 665).

C. Haushaltsmäßige Ausvrirkungen:

Die Baukosten für den vorn Bebauungsplan erfaßten
Straßenabschnitt sind in den Gesamtkösten-.für den Bau
der Westtangente, 8. Schnellstraßen-Bauabschnitt, von
Steglitz Schloßstraße.:bis Anschluß: Schneüstraßenring (ein
schließlich Kleeblatt) über 119 000 OOODMienthalten. Ebenso
sind in den Gesamtkoaten von etwa: 21 591.000DM für den
Grunderwerb, die ab Rechnungsjahr,,1960 beirri Fachhaus
halt HUA B 67 00 HSt 800/803 nachgewiesen sind,-die Grund
erwerbskosten für den innerhalb des Geltungsbereichs lie
genden Westtangentenabschnitt enthalten.

Der Senat von Berlin

Dr\ Kielinger

.,,., •;.• _ . Senator ; ,•
für den Reg. Bürgermeister

• Schwedler

: ! "V ".:,' .-. Senator
für Bau- und Wohnungswesen
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